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Beschlussvorlage für den Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Gemeinwesen      

Legalisierung der dauerhaften Wohnnutzung und Werterhalt der Immobilien im Oybaum
 Anregung der Bürgerinitiative Oybaum gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW

1. Sachverhalt:

Die Bürgerinitiative Oybaum regt mit dem als Anlage beigefügten Schreiben an, am Oybaum 
die dauerhafte Wohnnutzung zu legalisieren und die Immobilienwerte zu erhalten . Die Be-
gründung ist dem Schreiben zu entnehmen.

Nach § 5 Abs. 9 Buchstabe a) der Geschäftsordnung für die Ausschüsse des Rates der Stadt 
Kalkar behandelt der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Gemeinwesen die an den Rat der 
Stadt gerichteten schriftlichen Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 24 GO NRW
einschließlich Beschlussempfehlung an die entscheidungsbefugte Stelle. Entscheidungsbefugt 
ist vorliegend der Rat der Stadt. Daher hat der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Gemein-
wesen eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt zu erarbeiten. Die Beratung und Be-
schlussfassung würde dann in der Sitzung des Rates am 12.07.2018 erfolgen. Es ist auch 
möglich, dass der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Gemeinwesen die Anregung zunächst 
zur weiteren Beratung in den Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss weiterleitet 
(nächste Sitzung am 28.06.2018).

Dabei kann der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Gemeinwesen einem Vertreter der Bür-
gerinitiative die Gelegenheit geben, in der Sitzung zur Anregung Stellung zu nehmen. Egbert 
Peters ist federführend und wird daher vorsorglich zur Sitzung eingeladen.

3. Beschlussvorschlag:

- wird in der Sitzung erarbeitet -

Dr. Schulz




